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1 Checkliste 

1.1 Wahlvorbereitung / Zulassung der Wahlbriefe 

1. Wahlurne leeren, Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen & Urne wieder versiegeln ☐ 

2. Briefwahlvorstand auf Vollständigkeit prüfen & telefonischen Hinweis an Betreuer geben ☐ 

3. Gesetzestext auslegen (befindet sich in der blauen Mappe) ☐ 

4. Wahlvorsteher: Hinweis auf unparteiische Aufgabenwahrnehmung & Verschwiegenheit ☐ 

5. 
Wahlvorsteher: Erfrischungsgeld auszahlen (auch nach der Wahl möglich) 
Alle: Erfrischungsgeldliste ausfüllen und Erhalt des Geldes quittieren ☐ 

6. Zulassung der Wahlbriefe ☐ 

1.2 Ergebnisermittlung / Nacharbeiten (ab 18:00 Uhr) 

1. Durchführung der Ergebnisermittlung (siehe Punkt 4) ☐ 

2. Betreuer über den Abschluss der Ergebnisermittlung informieren  

2. Durchgabe der Schnellmeldung an die Schnellmelder vor Ort ☐ 

3. Abschluss der Niederschrift durch die Schriftführung 
Alle unterschreiben! ☐ 

4. Verpacken der Unterlagen (bitte die jeweils vorbeschrifteten Umschläge/Kartons nutzen) ☐ 

5. Wiederholen der Punkte 1 – 5 für die nächste Wahl ☐ 

6. 

Nach Abschluss aller Wahlen: Verpacken der Unterlagen in der Wahlurne 
Die Niederschriften und Umschläge zurückgewiesene Wahlbriefe & beschlussgefasste Stimmzettel 
(Stapel 3) sind ganz vorne in der blauen Mappe abzuheften und die Kartons Stapel 4 und Stimm-
zettel Ausländerbeiratswahl sind mit der blauen Mappe ganz oben in der Wahlurne zu verstauen! 

☐ 
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2 Prüfung der Wahlbriefe 

2.1 Ablauf 

1. 

Prüfung der Zuständigkeit 

 Wahlbrief gehört zum Briefwahlvorstand 
 Falls nein: Weiterleitung 

☐ 

2. 

Zählung der Wahlbriefe 

 Alle Wahlbriefe zählen (inkl. der Wahlbriefe, die bis kurz nach 18 Uhr eingehen) 
 Identische Eintragung in allen vier Niederschriften im Abschnitt 2.2 

☐ 

3. 

Prüfung der Wahlbriefe 

Keine Beanstandungen 
 Stimmzettelumschläge ungeöffnet in Wahlurne legen 
 Wahlscheine auf gesondertem Stapel sammeln 

Beanstandungen: 
 Wahlbrief zur späteren Beschlussfassung aussondern 

☐ 

4. 

Beschlussfassung über beanstandete Wahlbriefe 

Führen der Hilfsliste!!! 

 Siehe hierzu nachfolgendes Schaubild unter Punkt 2.2 

☐ 

5. 

Übertragung der Zahlen der Hilfsliste in die vier Niederschriften 

Achtung: Unterschiedliche Zahlen pro Wahl bzw. Niederschrift! 

Für jede der vier Wahlen werden die Zahlen wie folgt übertragen: 

 Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind im Abschnitt 2.4.2 unter dem jeweiligen Zu-
rückweisungsgrund zu vermerken und es ist eine Gesamtsumme zu bilden. 

 Die durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe sind im Abschnitt 2.4.1 festzuhalten. 

 Die Gesamtzahl der beanstandeten Wahlbriefe ist im Abschnitt 2.4 einzutragen. 

☐ 
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2.2 Übersicht Beschlussfassung Wahlbriefe 
 

Zulassung durch Beschluss 

 Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Wahlurne werfen. 

 Wahlschein mit einem Aufkleber über die Beschlussfassung versehen. 

 Verpackung des Wahlscheins im Umschlag „beschlussgefasste Wahlbriefe“. 

 Erfassung in der Hilfsliste unter „durch Beschluss zugelassen“ bei allen Wahlen, für die 
eine Wahlberechtigung lt. Wahlschein bestand. 

 

Zurückweisung des gesamten Wahlbriefs 

 Wahlbrief mit einem Aufkleber unter Angabe des Grundes der Zurückweisung versehen. 

 Wahlbrief samt Inhalt vollständig aussortieren. 

 Fortlaufende Nummerierung der zurückgewiesenen Wahlbriefe. 

 Verpackung des Wahlbriefs samt Inhalt im Umschlag „beschlussgefasste Wahlbriefe“. 

 Erfassung in der Hilfsliste unter dem jeweiligen Zurückweisungsgrund bei allen Wahlen, 
für die eine Wahlberechtigung lt. Wahlschein bestand. 

 

Zurückweisung nur für einzelne Wahlen 

 Entnahme der Stimmzettelumschläge der zugelassenen Wahlen und Einwurf in die Wahl-
urne. 

 Wahlbrief mit einem Aufkleber unter Angabe des Grundes der Zurückweisung versehen. 

 Wahlbrief samt Wahlschein und Stimmzettelumschläge der zurückgewiesenen Wahlen 
aussortieren. 

 Fortlaufende Nummerierung und Verpackung im Umschlag „beschlussgefasste Wahl-
briefe“. 

 Erfassung in der Hilfsliste unter dem jeweiligen Zurückweisungsgrund nur bei zurückge-
wiesenen Wahlen. 
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3 Reihenfolge der Auszählungen 
 

Die Reihenfolge der Auszählung ist gesetzlich geregelt. Demnach sind die Wahlen verbindlich 
wie folgt auszuzählen: 

1.  Oberbürgermeisterwahl (gelbe Stimmzettel und Unterlagen) 

2.  Wahl der Stadtverordnetenversammlung (weiße Stimmzettel und Unterlagen) 

3.  Ortsbeiratswahl (grüne Stimmzettel und Unterlagen) 

4.  Ausländerbeiratswahl (blaue Stimmzettel und Unterlagen) 
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4 Zusammenfassung der Ergebnisermittlung 

4.1 Oberbürgermeisterwahl 

1. 
Ermittlung der Wähler durch  
 Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler (B)) – Erfassung unter Abschnitt 3.1 
 Zählung der für diese Wahl gültigen Wahlscheine – Erfassung unter Abschnitt 3.2 

1.1 

Ergebniskontrolle:  
Anzahl der Stimmzettelumschläge = Anzahl der für diese Wahl gültigen Wahlscheine 
Im Falle von Abweichungen – Begründung unter Abschnitt 3.3 
Beispiel:  
Wahlscheine aufgrund von Beschlussfassung im Umschlag „zurückgewiesene Wahlscheine“ 

2. Entnahme der Stimmzettel aus den Stimmzettelumschlägen 

3. Durchführung der Stapelbildung (siehe Punkt 5.1) 

3.1 
Stapel 1: 
Sortierung der Stimmzettel Stapel 1 getrennt nach Wahlvorschlägen und anschließende Zählung 
 Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme I bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …)  

3.2 
Stapel 2: 
Zählung der Stimmzettel und leeren Stimmzettelumschläge Stapel 2 
 Erfassung unter Abschnitt 4.2 als Zwischensumme I bei den ungültigen Stimmen (C)  

3.3 

Stapel 3: 
Beschlussfassung über die Stimmzettel Stapel 3 
Auf der Rückseite des Stimmzettels ist die Entscheidung des Wahlvorstandes zu vermerken. Der Stimm-
zettel ist fortlaufend zu nummerieren und der Niederschrift als Anlage beizufügen! 
 

Gültige Stimmen: 
 Sortierung nach Wahlvorschlägen und Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme II 

bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …) 
 

Ungültige Stimmen: 
 Erfassung unter Abschnitt 4.2 als Zwischensumme II bei den ungültigen Stimmen (C) 

4. Ermittlung des Gesamtergebnisses durch jeweilige Addition der Zwischensummen I + II 

4.1 
Ergebniskontrolle:       
Wähler (B) = Ungültige Stimmen (C) + Gültige Stimmen (D) 
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4.2 Stadtverordnetenwahl 

1. 
Ermittlung der Wähler durch  
 Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler (B)) – Erfassung unter Abschnitt 3.1 
 Zählung der für diese Wahl gültigen Wahlscheine – Erfassung unter Abschnitt 3.2 

1.1 

Ergebniskontrolle:  
Anzahl der Stimmzettelumschläge = Anzahl der für diese Wahl gültigen Wahlscheine 
Im Falle von Abweichungen – Begründung unter Abschnitt 3.3 
Beispiel:  
Wahlscheine aufgrund von Beschlussfassung im Umschlag „zurückgewiesene Wahlscheine“ 

2. Entnahme der Stimmzettel aus den Stimmzettelumschlägen 

3. Durchführung der Stapelbildung (siehe Punkt 5.2) 

3.1 
Summerermittlung Stapel 1–4: 
Zählung der jeweils auf Stapel 1 bis 4 befindlichen Stimmzettel & leeren Stimmzettelumschläge 
 Erfassung unter Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 1  

3.2 
Stapel 1: 
Sortierung der Stimmzettel Stapel 1 getrennt nach Wahlvorschlägen und anschließende Zählung 
 Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme 1 bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …)  

3.3 

Stapel 3: 
Beschlussfassung über die Stimmzettel Stapel 3 
Auf der Rückseite des Stimmzettels ist die Entscheidung des Wahlvorstandes zu vermerken. Der Stimm-
zettel ist fortlaufend zu nummerieren und der Niederschrift als Anlage beizufügen! 
 

Gültige Stimmzettel (unverändert angenommen - nur ein Listenkreuz): 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 1 
 Sortierung nach Wahlvorschlägen und Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme 2 

bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …) 
 

Gültige Stimmzettel (alle übrigen mit Bewerberstimmen und Streichungen): 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 4 
 

Ungültige Stimmzettel: 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 2 

4. 
Ermittlung des Gesamtergebnisses durch jeweilige Addition der Zwischensummen 1+2 in den 
Abschnitten 4.2 und 4.3 

4.1 
Ergebniskontrolle: 
Wähler (B) = Summe Stimmzettel Stapel 1+2+3+4 
Gesamtsumme Stapel 1 (Abschnitt 4.2) = Gesamtsumme von D1 + D2 + …. (Abschnitt 4.3) 
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4.3 Ortsbeiratswahl 

1. 
Ermittlung der Wähler durch  
 Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler (B)) – Erfassung unter Abschnitt 3.1 
 Zählung der für diese Wahl gültigen Wahlscheine – Erfassung unter Abschnitt 3.2 

1.1 

Ergebniskontrolle:  
Anzahl der Stimmzettelumschläge = Anzahl der für diese Wahl gültigen Wahlscheine 
Im Falle von Abweichungen – Begründung unter Abschnitt 3.3 
Beispiel:  
Wahlscheine aufgrund von Beschlussfassung im Umschlag „zurückgewiesene Wahlscheine“ 

2. Entnahme der Stimmzettel aus den Stimmzettelumschlägen 

3. Durchführung der Stapelbildung (siehe Punkt 5.3) 

3.1 
Summerermittlung Stapel 1–4: 
Zählung der jeweils auf Stapel 1 bis 4 befindlichen Stimmzettel & leeren Stimmzettelumschläge 
 Erfassung unter Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 1  

3.2 
Stapel 1: 
Sortierung der Stimmzettel Stapel 1 getrennt nach Wahlvorschlägen und anschließende Zählung 
 Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme 1 bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …)  

3.3 

Stapel 3: 
Beschlussfassung über die Stimmzettel Stapel 3 
Auf der Rückseite des Stimmzettels ist die Entscheidung des Wahlvorstandes zu vermerken. Der Stimm-
zettel ist fortlaufend zu nummerieren und der Niederschrift als Anlage beizufügen! 
 

Gültige Stimmzettel (unverändert angenommen - nur ein Listenkreuz): 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 1 
 Sortierung nach Wahlvorschlägen und Erfassung unter Abschnitt 4.3 als Zwischensumme 2 

bei den gültigen Stimmen (D1, D2, …) 
 

Gültige Stimmzettel (alle übrigen mit Bewerberstimmen und Streichungen): 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 4 
 

Ungültige Stimmzettel: 
 Erfassung der Gesamtzahl im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 2 

4. 
Ermittlung des Gesamtergebnisses durch jeweilige Addition der Zwischensummen 1+2 in den 
Abschnitten 4.2 und 4.3 

4.1 
Ergebniskontrolle:       
Wähler (B) = Summe Stimmzettel Stapel 1+2+3+4 
Gesamtsumme Stapel 1 (Abschnitt 4.2) = Gesamtsumme von D1 + D2 + …. (Abschnitt 4.3) 
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4.4 Ausländerbeiratswahl 
Bei der Ausländerbeiratswahl wird am Wahlsonntag kein Trendergebnis ermittelt, sondern le-
diglich die Stimmzettelumschläge und für diese Wahl gültigen Wahlscheine gezählt und die 
Zahl der Wähler festgestellt sowie schnellgemeldet. Weiterhin ist ein Übergabeprotokoll an-
zufertigen und die Stimmzettel sind anschließend zu verpacken. 

1. 
Ermittlung der Wähler durch  
 Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler (B)) – Erfassung unter Abschnitt 3.1 
 Zählung der für diese Wahl gültigen Wahlscheine – Erfassung unter Abschnitt 3.2 

1.1 

Ergebniskontrolle:  
Anzahl der Stimmzettelumschläge = Anzahl der für diese Wahl gültigen Wahlscheine 
Im Falle von Abweichungen – Begründung unter Abschnitt 3.3 
Beispiel:  
Wahlscheine aufgrund von Beschlussfassung im Umschlag „zurückgewiesene Wahlscheine“ 

2. 
Anfertigung eines Übergabeprotokolls (Anlage 3 der Niederschrift) 
Dieses ist vom Wahlvorsteher und der Schriftführung zu unterzeichnen 

3. Verpacken der Stimmzettelumschläge 
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5 Erläuterung der Stapelbildung und Berechnung des Gesamtergeb-
nisses 

5.1 Oberbürgermeisterwahl 
Die Stapelbildung der Oberbürgermeisterwahl unterscheidet sich aufgrund des Wahlsystems 
von den Kommunalwahlen. 

Bei der Oberbürgermeisterwahl bilden die Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers fol-
gende drei Stapel (die Zuordnung ist nochmals zu prüfen): 
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Stapel 1: 

Zweifelsfrei gültige Stimmzettel (sortiert nach Wahlvorschlägen) 

 Unter Zwischensumme I bei D1, D2, … eintragen 

 

 

Stapel 2: 

Ungekennzeichnete (zweifelsfrei ungültige) Stimmzettel  
& leer abgegebene Stimmzettelumschläge 

 Unter Zwischensumme I bei C eintragen 
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Stapel 3: 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
(Gesonderte Beschlussfassung und Anlage zur Niederschrift) 

 Gültig: Unter Zwischensumme II (sortiert nach Wahlvorschlägen) bei D1, D2, … eintragen 
 Ungültig: Unter Zwischensumme II bei C eintragen 
 Gesamtzahl der beschlussgefassten Stimmzettel unter Abschnitt 4.4 vermerken 

 

 

Gesamtergebnis: 

Addition der Zwischensummen I und II 

Ergebniskontrolle:       
Wähler (B) = Ungültige Stimmen (C) + Gültige Stimmen (D) 
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5.2 Stadtverordnetenwahl 
Bei der Stadtverordnetenwahl bilden die Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers jeweils 
folgende vier Stapel (die Zuordnung ist nochmals zu prüfen): 
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Summenermittlung Stapel 1-4: 

Zählung der jeweils auf Stapel 1 bis 4 befindlichen Stimmzettel & leeren Stimmzettelum-
schläge 

 Unter Zwischensumme 1 im Abschnitt 4.2 eintragen 

 

 

Stapel 1: 

Unverändert angenommene Stimmzettel mit nur einem Listenkreuz  
(sortiert nach Wahlvorschlägen) 

 Unter Zwischensumme 1 im Abschnitt 4.3 bei D1, D2, … eintragen 
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Stapel 3: 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
(Gesonderte Beschlussfassung und Anlage zur Niederschrift) 

Gültige Stimmzettel (unverändert angenommen - nur ein Listenkreuz): 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 1 eintragen 
 Im Abschnitt 4.3 als ZS 2 (sortiert nach Wahlvorschlägen) unter D1, D2, … eintragen 

Gültige Stimmzettel (alle übrigen mit Bewerberstimmen und Streichungen): 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 4 eintragen 

Ungültige Stimmzettel: 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 2eintragen 

Gesamtzahl der beschlussgefassten Stimmzettel: 
 Im Abschnitt 4.4 vermerken 
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Gesamtergebnis: 

Addition der Zwischensummen 1 und 2 

Ergebniskontrolle:       
Wähler (B) = Summe Stimmzettel Stapel 1+2+3+4 
Gesamtsumme Stapel 1 (Abschnitt 4.2) = Gesamtsumme von D1 + D2 + …. (Abschnitt 4.3) 
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5.3 Ortsbeiratswahl 
Die Ausführungen der Stadtverordnetenwahl gelten für die Ortsbeiratswahl analog. 

Bei der Ortsbeiratswahl bilden die Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers jeweils fol-
gende vier Stapel (die Zuordnung ist nochmals zu prüfen): 
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Summenermittlung Stapel 1-4: 

Zählung der jeweils auf Stapel 1 bis 4 befindlichen Stimmzettel & leeren Stimmzettelum-
schläge 

 Unter Zwischensumme 1 im Abschnitt 4.2 eintragen 

 

 

Stapel 1: 

Unverändert angenommene Stimmzettel mit nur einem Listenkreuz  
(sortiert nach Wahlvorschlägen) 

 Unter Zwischensumme 1 im Abschnitt 4.3 bei D1, D2, … eintragen 
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Stapel 3: 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
(Gesonderte Beschlussfassung und Anlage zur Niederschrift) 

Gültige Stimmzettel (unverändert angenommen - nur ein Listenkreuz): 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 1 eintragen 
 Im Abschnitt 4.3 als ZS 2 (sortiert nach Wahlvorschlägen) unter D1, D2, … eintragen 

Gültige Stimmzettel (alle übrigen mit Bewerberstimmen und Streichungen): 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 4 eintragen 

Ungültige Stimmzettel: 
 Im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 unter Stapel 2eintragen 

Gesamtzahl der beschlussgefassten Stimmzettel: 
 Im Abschnitt 4.4 vermerken 
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Gesamtergebnis: 

Addition der Zwischensummen 1 und 2 

Ergebniskontrolle:       
Wähler (B) = Summe Stimmzettel Stapel 1+2+3+4 
Gesamtsumme Stapel 1 (Abschnitt 4.2) = Gesamtsumme von D1 + D2 + …. (Abschnitt 4.3) 
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5.4 Ausländerbeiratswahl 
Bei der Ausländerbeiratswahl wird am Wahlsonntag kein Trendergebnis ermittelt, sondern le-
diglich die Stimmabgabevermerke, Wahlscheine und Stimmzettel gezählt und die Zahl der 
Wähler festgestellt. 

Anschließend ist 
 ein Übergabeprotokoll (Anlage 3 der Niederschrift) zu fertigen und unterschreiben,  
 die Zahl der Wähler telefonisch schnellzumelden und  
 alle Stimmzettelumschläge in den vorgesehenen Kartons zu verpacken. 
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